
 

 

 
 

 

Teilnahmebedingungen 

 

Lehrbefähigender Ausbildungslehrgang  

für Klassenlehrer*innen der Grundschule 

2024–27 
(Beschluss der Landesregierung Nr. 751/2021 i.g.F.) 

 

1. Allgemeines  

▪ Die Ausbildung kostet 500 € pro Ausbildungsjahr. 

▪ Die nach Abschluss des Ausbildungslehrgangs erlangte Lehrbefähigung ist auf die deutschsprachige 
Schule in Südtirol beschränkt. Sie ermöglicht die Aufnahme in Landesrangliste und bei Verfügbarkeit 
einer freien Stelle die Aufnahme in die Stammrolle. 

2. Zugangsvoraussetzungen  

a. Mindestalter 

Der Antragsteller / die Antragstellerin muss am Tag der Anmeldefrist das 30. Lebensjahr erreicht 
haben (geb. vor 13.01.1994) 

b. Studientitel 

Maturadiplom oder universitärer Abschluss 
(falls im Ausland erworben, muss innerhalb der Anmeldefrist um Anerkennung angesucht werden!) 

c. Allgemeine Berufserfahrung 

Mindestens 3 Jahre (3x180 Tage) 

d. Unterrichtserfahrung Grundschule 

Mindestens 80 Stunden.  
Falls noch keine Unterrichtserfahrung in der Grundschule gemacht wurde, kann innerhalb 12. Mai 
2024 an einer Schule ein Shadowing absolviert werden. 

e. Gesuch 

EINREICHEFRIST: innerhalb 12.01.2024 

Das Ansuchen um Teilnahme erfolgt ausschließlich mittels entsprechender Gesuchvorlage. 

- Das Gesuch muss händisch oder mit zertifizierter digitaler Unterschrift unterschrieben sein 

- Dem Gesuch muss eine Kopie des Ausweises beigelegt werden. 

- Das Gesuch ist im PDF-Format zu mailen oder mittels Einschreibebriefes mit Rückantwort zu 

senden.  

f. Motivationsschreiben mit Lebenslauf 

Dieses ist dem Gesuch beizulegen. 



 
 

 
 

g. Arbeitsvertrag oder Praktikumsvereinbarung (innerhalb 09. August abzuschließen) 

Die Ausbildung ist berufsbegleitend, weshalb für die gesamte die Dauer der Ausbildung ein 
Arbeitsvertrag bzw. ein unentgeltlicher Praktikumsvertrag mit folgenden Merkmalen erforderlich ist: 

- als Klassenlehrperson in der Grundschule 

- Arbeitsvertag im Ausmaß von mindestens 30% eines Vollzeitauftrages  

und/oder 

- Praktikumsvereinbarung im Ausmaß von mindestens 5 Wochenstunden 

Arbeitsvertrag bzw. Praktikumsvereinbarung müssen den gesamten Zeitraum von Unterrichtsbeginn 

bis Unterrichtsende abdecken.  

3. Bewertung der Zugangstitel 

▪ Studientitel (Maturadiplom oder Abschlussdiplom einer Universität): 
12 Punkte + 0,50 Punkte für jede Note über 76/110 + 4 Punkte für die höchste Punktezahl. 
Wenn aus den eingereichten Unterlagen nicht die erlangte Benotung hervorgeht, wird die 
Mindestpunktezahl von 12 zuerkannt. 

▪ Allgemeine Berufserfahrung (sowohl Schule als auch sonstiger Bereich): 
6 Punkte / Jahr, nur ganze Kalenderjahre zählen (= min. 180 Tage)! 

▪ Unterrichtserfahrung in der Grundschule:  
12 Punkte / Dienstjahr, nur ganze Schuljahre zählen (= min. 180 Tage)! 

▪ Unterrichtserfahrung in anderen Schulstufen (andere Fächer in der Grundschule sowie Mittel-, Ober-
, Berufs-, und Fachschulen): 
9 Punkte/Dienstjahr, nur ganze Schuljahre zählen (= min. 180 Tage)! 

Bei Punktegleichheit werden eventuelle Vorränge berücksichtigt, sofern im Gesuch angegeben. 

Es werden keine zusätzlichen Punkte und auch kein Bildungsguthaben für eventuell vorhandene Aus- und 
Weiterbildungen gewährt. 

4. Endgültige Zulassung:  

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, um endgültig zugelassen zu werden: 

▪ Abschluss eines Arbeitsvertrages oder einer Praktikumsvereinbarung innerhalb 09. August 2024 

▪ günstige Stelle in der Rangordnung in Hinsicht auf die Anzahl der ausgeschriebenen Studienplätze 

▪ termingerechte Einzahlung der Studiengebühr 

5. Kontakt 

Deutsche Bildungsdirektion 
LehrerInnenausbildung 
Stadelgasse 8b  
39042 Brixen 

E-Mail lehrbefaehigung@provinz.bz.it  

Leitung: Anna Pfitscher, T 0472 205 994 
Verwaltung der Gesuche: Heidi Thaler, T 0471 417 563 
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